
Beschlussauszug
aus der

öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates 
vom 20.09.2018

Top 2 Förderkulisse zur Herrichtung und Umbau der ehemaligen JVA St. Ingbert zu 
Zwecken der städtischen Musikschule - Fördermittel der EU

1. Beschluss
Die Einzelmaßnahme "Herrichtung und Umbau der ehemaligen JVA St. Ingbert zu Zwecken der 
städtischen Musikschule” ist Teil der städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Stadtumbau St. 
Ingbert" und aus dem erarbeiteten integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept abgeleitet. 
Die Mittelstadt St. Ingbert beabsichtigt für die oben genannte Einzelmaßnahme Fördermittel des 
operationellen Programms "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - EFRE Saarland 
2014-2020" einzusetzen. Dazu hat die Mittelstadt St.Ingbert beim Ministerium für Inneres, Bauen 
und Sport des Saarlandes Mittel in entsprechender Höhe angemeldet bzw. beabsichtigt dies zu 
tun. 
Die Mittelstadt St. Ingbert übernimmt ergänzend zur zwischengeschalteten Stelle, Referat OBB14 
im Ministerium für Inneres, Bauen und Sport Teilaufgaben einer zwischengeschalteten Stelle 
(ZGS light) und benennt eine Stelle, die für die Projektauswahl verantwortlich ist. Diese Stelle – 
der Stadtrat der Mittelstadt St.Ingbert – fungiert entsprechend Artikel 7 der Verordnung (EU) 
Nr. 1301/2013 und Artikel 123 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 130372013 als 
zwischengeschaltete Stelle der EFRE-Verwaltungsbehörde und ist für die Projektauswahl 
verantwortlich. 
Die korrekte Auswahl der oben genannten Einzelmaßnahme für die Förderung mit Fördermitteln 
des operationellen Programms EFRE Saarland 2014-2020 erfolgt durch den Stadtrat der 
Mittelstadt St. Ingbert anhand der vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport vorgelegten 
Projektauswahlkriterien. 

Um die Aufgabe als ZGS light wahrnehmen zu können, hat die Mittelstadt St. Ingbert das 
Abkommen für die Auswahl von Vorhaben der städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Stadtumbau 
St. Ingbert"; hier zunächst: Einzelmaßnahme "Herrichtung und Umbau der ehemaligen JVA St. 
Ingbert zu Zwecken der städtischen Musikschule” zwischen der Mittelstadt St. Ingbert und dem 
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport sowie die ausgefüllte Tabelle zu den 
Projektauswahlkriterien beim Ministerium für Inneres und Sport vorgelegt bzw. beabsichtigt, dies 
zu tun.

2. Beschluss
Gemäß Nr. 4 ff des Abkommens zwischen dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport, Referat 
OBB14 als zwischengeschaltete EFRE-Verwaltungsbehörde und der Stadt St. Ingbert vom 27. 
Juli 2018 wird die Herrichtung und Umbau der ehemaligen JVA St. Ingbert zu Zwecken der städ-
tischen Musikschule“ als förderfähige Einzelmaßnahme ausgewählt.



Abstimmungsergebnis:

Einstimmig dafür.


